Tip des Monats 9/09
Sommerreifen im Winterurlaub
Ein Urlauber war per Auto mit Sommerreifen in die Schweiz in den Winterurlaub gefahren. Der Wagen kam auf der schneebedeckten Hotelabfahrt ins Rutschen und schrammte an einer Schneewand entlang.

Der Urlauber machte den Schaden an seinem Fahrzeug bei seiner Vollkaskoversicherung geltend. Diese lehnte die Begleichung des Schadens ab.

Das Oberlandesgericht Frankfurt gab der Versicherung Recht. Die Richter stellten sich auf den Standpunkt, dass die Versicherung leistungsfrei sei. Dadurch, dass der Urlauber für die Fahrt in den Winterurlaub keine Winterreifen genutzt hatte, habe er grobst fahrlässig gegen seine Sorgfaltspflichten verstossen.

Durch diesen Verstoss entfiel der Versicherungsschutz.

(Oberlandesgericht Frankfurt, Aktenzeichen 3 U 186/02)
